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Bestellung der Abwicklung des Fundwesens – Lost & Found 
für die Netzfahrplanperiode 2026

Die 

Musterbahn, 
…
…
FN xxxxxxx
(im Folgenden kurz „EVU“)

bestellt zu den in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen unter Punkt 7.3.2.2 genannten Konditionen die Leistung „Lost & Found“.

Die Bestellung hat spätestens drei Monate vor Beginn des Netzfahrplans zu erfolgen.

Sonstige Bestimmungen

(1) Die gesetzlichen Gebühren, die mit der Errichtung dieser Urkunde bzw. dieses Rechtsgeschäftes im Zusammenhang stehen, trägt das EVU. Allfällige Rechtsgeschäftsgebühren sind vom EVU selbst zu berechnen und an das Finanzamt abzuführen. Aufgrund der Auslegungsspielräume des Gebührenrechts kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanzbehörde im Fall einer Überprüfung eine höhere und/oder eine weitere Gebühr festsetzt und infolgedessen eine Nachzahlung vorschreibt. Die Vertragsparteien halten ausdrücklich fest, dass die Verpflichtung gemäß Satz 1 auch eine von der Finanzbehörde vorgeschriebene Nachzahlung und/oder weitere Gebühr umfasst. Ein allfälliger Rückerstattungsbetrag wird unverzüglich an das EVU zurückgezahlt. 

(2) Jede Art der Weitergabe von Rechten aus diesem Vertrag ist untersagt. Im Falle eines Widerrufs oder einer sonstigen Vertragsbeendigung durch das EVU oder der ÖBB-Infrastruktur AG stehen dem EVU keinerlei Ansprüche gegen die ÖBB-Infrastruktur AG zu.

(3) Das Vertragsverhältnis ist mit dem Ende der jeweiligen Netzfahrplanperiode befristet. Wenn ein Vertragspartner trotz eingeschriebener Mahnung wesentliche Leistungen nicht erbringt, kann der andere
Vertragspartner den Vertrag mit sofortiger Wirkung mittels eingeschriebenen Briefes auflösen. 

(4) Alle rechtsgeschäftlichen Erklärungen und alle sonstigen Mitteilungen des EVUs zu diesem Vertragsverhältnis sind ausschließlich an die ÖBB-Infrastruktur AG zu richten. Rechtsverbindliche Erklärungen können ausschließlich schriftlich per E-Mail abgegeben werden, wobei für die Rechtswirksamkeit das Einlangen beim Empfänger maßgeblich ist. Eine Änderung der Adresse hat er schriftlich bekannt zu geben. Solange diese Mitteilung nicht erfolgt ist, gilt eine rechtlich bedeutsame Erklärung, die an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift gesendet wird, als zugegangen.

(5) Die Rechnungslegung für diese Leistung erfolgt monatlich im Nachhinein mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum. Der Rechnungsbetrag ist auf das in der Rechnung bekanntgegebene Konto zu überweisen.

(6) Das EVU ist nicht berechtigt, mit allfälligen Gegenforderungen, aus welchem Titel immer, gegen die Forderungen der ÖBB-Infrastruktur AG aufzurechnen.

(7) Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird diese durch eine möglichst ähnliche ersetzt und ist die Gültigkeit der verbleibenden Teile davon nicht betroffen.

(8) Für alle aus diesem Vertragsverhältnis entspringenden Rechtsstreitigkeiten wird als ausschließlicher Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in 1010 Wien vereinbart. Es ist ausschließlich Österreichisches Recht anwendbar.


……….., am ...........................
	
Musterbahn	
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